
Ist Ihr Reisepass noch gültig? 
Eine aktuelle Information der Bezirkshauptmannschaft Krems 

 
 

Von März bis August 2010 wird ein großer Andrang bei den Passbehörden erwartet. 
Prüfen Sie daher rechtzeitig vor Ihrem Urlaub, ob Ihr Reisepass noch gültig ist. 
 
So kommen Sie zu Ihrem neuen Sicherheitsreisepass: 
 
Ihren neuen Pass können Sie, unabhängig vom Wohnsitz, 
bei jeder Passbehörde (Magistrat oder Bezirkshauptmannschaft) beantragen. 
 
Das müssen Sie beachten: 
 

• Sie müssen persönlich bei der Behörde erscheinen 
     (Unterschrift, Fingerscan bei Personen ab 12 Jahren). 
• Vergessen Sie bitte nicht ein Passfoto, 
      das den internationalen Kriterien entspricht 
      (Informationen unter www.passbildkriterien.at). 
• Bringen Sie Ihren derzeitigen Reisepass zur Antragstellung 

mit. 
 
Neu: Jedes Kind benötigt einen eigenen Reisepass. 
Bestehende Miteintragungen sind nur bis Juni 2012 gültig. 
 
 
Vergessen Sie nicht: 
 
Bei jeder Reise muss ein gültiges Reisedokument 
(Personalausweis oder Reisepass) mitgeführt werden,  
auch bei Reisen in die EU-Staaten. 
Informieren Sie sich rechtzeitig über die speziellen 
Einreisebestimmungen Ihres Urlaubszieles 
(Visa, Gültigkeitsdauer des Reisedokumentes usw.). 

 
 

Ein Tipp: 
Nutzen Sie die Monate Dezember bis Februar, da in diesen Monaten die 
Wartezeiten bei den Bürgerbüros (Passämtern) kürzer sind. 

 
 

Für nähere Auskünfte steht das Bürgerbüro  
der Bezirkshauptmannschaft Krems zur Verfügung: 

Telefon: 02732/9025 - 30130 
Telefax: 02732/9025 – 30131 

E-Mail: buergerbuero.bhkr@noel.gv.at 
 

 
 


